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Verordnung 
über die Studiem·orbereitung 

und die Prüfungen am Studienkolleg 
(Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

gemäß§ 26b SchVG - APO-SK) 

Yom 8 . • .\.pril 2003 

Aufgrund der ~§ 26 • ..\bs. 1 Satz l und 26 b des Schul­
n·1waltungsgesetzcs (Sch\"G) in der Fassung der 
Bekanntmachung \·om J 8. Januar 1985 (GY. XR\Y. S. 155. 
ber S. H,). zuletzt geändert durch Gesetz \·om 9. !\Iai 
2000 (GV. :'.\RW. S. 462. ber. 2001 S 29\. und aufgrund der 
§§ 5 Abs. 3 und 9 . ..\bs. 5 des Schulmit\\·irkungsgesetzes 
(Sch:'.\IG) nim 13. Dezember 19ii (G\" :\"RW S. H8). 
zule1zt geändert durch Gesetz \·om 2,. :\"on'mber 2001 
(GV. :'.\RW. S. 811). \\·ird mit Zustimmung des Ausschus­
ses für Schule und Weiterbildung des Landtags Yerord­
net: 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 1 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

Inhaltsübersicht 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 
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Dauer und Gliederung der Studienvorbereitung 
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Aufnahmeprüfung 

Wechsel des Studienkollegs oder des Schwerpunkt­
kurses 

Schwerpunktkurse 
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Leistungsbewertung 

2. Abschnitt 
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§ 11 Z\\·eck der Prüfung 

§ 12 Zeit. Ort und Gliederung der Prüfung 
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§ 19 Wahl der Prüfungsfächer und vorzeitige Feststel-
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§ 21 Fächer der schriftlichen Prüfung 

§ 22 Aufgaben für die schriftliche Prüfung 
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legs 
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§ :~2 Verfahren 
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Ergänzungsprüfung 

-1. Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

§ :n \Yiderspruch. Akteneinsicht 

§ :{4 Anderung \·on RechtsYorschriften 

§ 35 In-Kraft-Treten. Außerkrafttreten 

1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Geltungsbereich. Ziel der Studiem·orbereitung 

( 1) Diese Verordnung gilt für die Studienkollegs an 
"Cnivcrsitäten und an Fachhochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

(2) Studienkollegs \"ermitteln Studienbe\\·erberinnen 
und Studienbewerbern. deren ausländische Zeugnisse 
den Zugang zu einer deutschen Hochschule nicht 
unmittelbar ermöglichen. die Kenntnisse und Fähigkei­
ten. die für ein Studium an einer Hochschule in der 
Bundesrepublik Deutschland erforderlich sind. Die Stu­
dienberechtigung wird nach einer Feststellungsprüfung 
zuerkannt. 

(3) Inhalte und Formen der Lehrveranstaltungen 
berücksichtigen den kulturellen Hintergrund. die Vor­
kenntnisse. die Lebenserfahrungen und das Alter der 
Studierenden. 

~ ') s -
Dauer und Gliederung 

der Studiem·orbereitung 

(1) Die Studiem·orbereitung dauert in der Regel ein 
Jahr (n,·ei Semester). mindestens ein halbes Jahr (ein 
Semester) und höchstens zwei Jahre (der Semester). Wer 
innerhalb der Zweijahresfrist (Höchstverweildauer) nicht 
mit der Teilnahme an der Feststellungsprüfung begonnen 
hat. muss das Studienkolleg verlassen. 

(2) Die Leitung des Studienkollegs kann die Dauer des 
Besuchs des Studienkollegs verlängern. wenn besondere 
Umstände vorliegen. insbesondere bei längerem Ver­
säumnis ,;on Lehrveranstaltungen infolge nicht von der 
oder dem Studierenden zu vertretender "Cmstände. Die 
Höchsn·e:-weildauer gemäß Absatz 1 kann ferner um den 
für die Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung 
erforderlichen ::.\Iindestzeitraum überschritten werden. 

(3) Die Studienvorbereitung findet entsprechend dem 
gewählten Studiengang in Sch,verpunktkursen statt. Die 
Schwerpunktkurse sind in Pflichtfächer und Zusatzfä­
cher gegliedert. 

§ 3 
Z ugangs\·ora ussetzungen 

(1) In ein Studienkolleg werden Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber unabhängig von ihrer Staatsbür­
gerschaft aufgenommen. Der Zugang richtet sich nach 
den Bewertungsvorschlägen der Zentralstelle für auslän­
disches Bildungswesen beim Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes­
republik Deutschland. Die Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber müssen Kenntnisse der deutschen 
Sprache nach,1.·eisen. die die Gewähr dafür bieten. dass 
sie mit Erfolg an den Lehrveranstaltungen teilnehmen 
können. 

(2) Mit Zustimmung der Bezirksregierung können im 
Rahmen der festgesetzten Kapazitäten in ein Studien­
kolleg auch Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
aufgenommen werden, die aufgrund von Vereinbarungen 
nordrhein-westfälischer Hochschulen mit Hochschulen 
im Ausland oder Regierungsstellen im Ausland in Nord­
rhein-Westfalen studieren wollen, die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 aber nicht erfüllen. Die Bezirksregierung 



Gesetz- :l!:C. Verordnungsbiatt für das Land Xord!'he:n-West:a:en - ]\;r. 18 vom 28. Apr:l ~003 225 

kann die Aufnahme weiterer Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber oder Gruppen von Studienbewerberin­
nen und Studienbewerbern genehmigen. die die 
Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllen. Die Studienbe­
rechtigung bleibt in den Fällen der Sätze 1 und 2 auf 
nordrhein-westfälische Hochschulen beschränkt. 

(3) Das Studienkolleg kann in Ausnahmefällen Studie­
rende sowie Studienbewerberinnen und Studienbe\\·er­
ber, deren ausländisches Zeugnis den Zugang zu einer 
Hochschule bereits unmittelbar ermöglicht. zum Besuch 
des Studienkollegs oder einzelner Lehrveranstaltungen 
zulassen. 

§4 
Zuweisung und Aufnahme 

(1) Die Bezirksregierung Düsseldorf weist die Studien­
bewerberinnen und Studienbewerber unter Berücksich­
tigung ihres Ortswunsches im Rahmen der Aufnahmeka­
pazitäten und Schwerpunktkurse einem Studienkolleg 
zu. 

(2) Aufgenommen werden kann. wer die Aufnahmeprü­
fung gemäß§ 6 bestanden hat. Ein Anspruch auf die Auf­
nahme besteht nicht. 

(3) ~icht aufgenommen werden Studienbewerberinnen 
und Studienbewerber, die bereits eine Aufnahmeprüfung 
oder eine Feststellungsprüfung an einem Studienkolleg 
abgelegt und endgültig nicht bestanden haben. 

§ 5 
Information und Beratung 

(1) Das Studienkolleg informiert die Studienbewerbe­
rinnen und Studienbewerber über die Schwerpunkt­
kurse, die zugeordneten Studienbereiche und Studienfä­
cher, die Leistungs- und Prüfungsanforderungen sowie 
über ihre Rechte und Pflichten. Es berät sie bei der Wahl 
des Schwerpunktkurses im Hinblick auf den angestreb­
ten Studiengang. Während der Studienvorbereitung 
informiert es sie über ihren Leistungsstand. 

(2) Das Studienkolleg informiert diejenigen Studienbe­
werberinnen und Studienbewerber, die ohne vorherigen 
Besuch des Studienkollegs Prüfungen ablegen wollen. 
über die Prüfungsanforderungen. die zugeordneten Stu­
dienbereiche und Studienfächer sowie die Art und den 
Umfang der für eine erfolgreiche Teilnahme an der Prü­
fung notwendigen Vorbereitung. 

§ 6 
Aufnahmeprüfung 

(1) Zur Feststellung der für eine erfolgreiche Teilnahme 
an den Lehrveranstaltungen erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache legen Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber eine schriftliche Aufnahmeprüfung ab. 

(2) Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber. 
deren Kenntnisse der deutschen Sprache für die Teil­
nahme an der Aufnahmeprüfung nicht ausreichen oder 
die die Aufnahmeprüfung nicht bestanden haben, kann 
das Studienkolleg die Teilnahme an \·orbereitenden Kur­
sen zur Verbesserung der Deutschkenntnisse oder an 
geeigneten Lehrveranstaltungen der Hochschule anbie­
ten. Studienbewerberinnen und Studienbewerber. die an 
diesen Veranstaltungen teilnehmen wollen. melden sich 
hierzu beim Studienkolleg verbindlich an. Sie sind ver­
pflichtet. regelmäßig an den Veranstaltungen teilzuneh­
men und die geforderten Leistungsnachweise zu erbrin­
gen. 

(3) Von der Teilnahme an der Aufnahmeprüfung ist 
befreit, wer den ,.Xachweis der deutschen Sprachkennt­
nisse beim Zugang ausländischer Studienbewerber mit 
ausländischen Bildungsnach\veisen zum Studium an 
deutschen Hochschulen" der Kultusministerkonferenz 
führt. 

(4) Die Aufnahmeprüfung kann zweimal. jeweils zum 
nächsten regelmäßigen Prüfungstermin und nur im Gan­
zen wiederholt werden. 

§ 7 
Wechsel des Studienkollegs 

oder des Schwerpunktkurses 

(1) Der Wechsel des Studienkollegs oder des Schwer­
punktkurses ist nur im ersten Semester und in begründe­
ten Ausnahmefällen möglich. 

(2) -C-ber den Wechsel des Sch\\·erpµnktkurses entschei­
det die Leitung des Studienkollegs. Uber den Wechsel des 
Studienkollegs entscheiden die Leitungen der beteiligten 
Studienkollegs im Einvernehmen. 

(3) Über den Wechsel von einem Studienkolleg eines 
anderen Landes entscheidet die Bezirksregierung Düssel­
dorf im Eim·ernehmen mit der Leitung des aufnehmen­
den Studienkollegs. 

(4) Ein Wechsel begründet keinen Anspruch auf eine 
Ausnahme von der Höchsh·erweildauer. 

§ 8 
Schwerpunktkurse 

(1) Die Sch\\·erpunktkurse. Fächer der Lehrveranstal­
tungen. Prüfungsfächer und die Zahl der Wochenstunden 
sowie die Studiengänge. für die die Schwerpunktkurse 
qualifizieren. sind in der Anlage festgelegt. 

(2) Die Lehrveranstaltungen können durch zusätzliche 
Bildungsangebote ergänzt und unterstützt werden. 

(3) Im Einvernehmen und in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule können die Lehrveranstaltungen im Studien­
kolleg und im Fachstudium aufeinander abgestimmt und 
gemeinsam genutzt werden: 

1. Die Leitung des Studienkollegs kann Studierende zum 
Besuch ausgewählter Einführungsveranstaltungen des 
Studiengangs freistellen. 

2. In einzelnen Fächern können geforderte Lernleistun­
gen - insbesondere im zweiten Semester - durch Teil­
nahme an Lehrveranstaltungen des Grundstudiums 
und damit zugleich einzelne Studienleistungen des 
Grundstudiums erbracht und hierfür Scheine erwor­
ben werden. 

3. In den Klausuren des Gnmdstudiums erbrachte Stu­
dienleistungen können als Prüfungsleistungen des 
betreffenden Faches im Rahmen der Feststellungsprü­
fung gewertet werden(§ 19 Abs. 2). 

(4) Die Studierenden sind verpflichtet. regelmäßig an 
den Lehrveranstaltungen teilzunehmen und die geforder­
ten Leistungsnachweise zu erbringen. Sie sind auf die 
Rechtsfolgen des§ 26a Abs. 6 Satz 2 SchVG hinzuweisen. 

§ 9 
Verlauf der Studiem·orbereitung 

(1) Die Studiem·orbereitung ist auf zwei Semester im 
l:-mfang von mindestens 36 Wochen angelegt. Die Leitung 
des Studienkollegs regelt die Aufteilung der l:-nterrichts­
wochen auf die Semester. 

(2) :.\"lit der Aufnahme in den Schwerpunktkurs des 
Studienkollegs treten die Studierenden in das erste 
Semester ein. Sie setzen die Studienvorbereitung im 
zweiten Semester fort. wenn aufgrund ihrer Leistungen 
im ersten Semester eine erfolgreiche :V!itarbeit im Z\\·ei­
ten Semester zu erwarten ist. Die Entscheidung treffen 
die Lehrkräfte der oder des Studierenden als Kurskonfe­
renz. Eine erfolgreiche :Xlitarbeit ist in der Regel möglich. 
wenn die Leistungen in allen Fächern mindestens ausrei­
chend oder mit Ausnahme des Faches Deutsch in nur 
einem Fach nicht ausreichend sind. 

(3) Wer die Voraussetzungen zum Eintritt in das zweite 
Semester nicht erfüllt. wiederholt das erste Semester. 
Wer danach die erforderlichen Leistungen nicht erbracht 
hat. muss das Studienkolleg verlassen. 

(4) Studierende treten bei Aufnahme in das Studien­
kolleg auf Antrag unmittelbar in das zweite Semester ein, 
wenn das Studienkolleg durch eine Prüfung festgestellt 
hat. dass sie bereits die Kenntnisse und Fähigkeiten 
besitzen, die für eine erfolgreiche :Xlitarbeit im zweiten 
Semester erforderlich sind. 

(5) Das Studienkolleg befreit Studierende auf Antrag 
von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen in einzelnen 
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Fächern, \\·enn ec: durch eine Prüfung festgestellt ha~. 
dass sie bereits über die erforderlichen Kenntnisse gemäß 
§ 1 _-'\.bs. 2 \·erfügen. 

(6J Studierende. die in einzelnen Fächern Lehn-eran­
staltungen der Hochschule besuchen und Scheine enYn­
ben, die gemäß § 8 Abs. :3 .\'r. 2 angerechnet \\·erden. sind 
am Studienkolleg nm der Teilnahme an den Lehneran­
staltungen und der Erbringung der Leistungsnach\\·eisc 
in diesen Fachi,rn befreit. 

( 7) Wer den .\' ach\\·eis im Smne der .. Rahmenordr:um.! 
für ausländische Studienbe\\·erber. für den ·cnterricht an 
den Studienkollegs und für die Feststellungsprüfung·· 
der Kultusministerkonferenz führt. ist nm der Teilnahme 
an Lehr\'i'ranstaltungen im Fach Deut,cch befreit. Die 
Befreiung nm der Teilnahme an den Lehr\'ffans,altun­
gen im Fach Deutsch kann \\·iderrufcn \\'erden. \Yenn sich 
nachträglich 1Iangel in den Sprachkenntnissen zeigen. 

(8) Die Studierenden können im Rahmen der Höchst­
Yen\·eildauer (§ 2 Abs. lJ mit Zustimmung der Kurskon­
ferenz jedes Semester ei nma 1 frei willig wiederhoien, 
wenn das Erreichen des Ziels der Studienvorbereitung 
gefährdet ist. 

§ 10 
Leistungsbewertung 

(1) Die Leistungen der Studierenden \\·erden nach fol­
genden :'.\oten und ~otenstufen bewertet: 

sehr gut (l.0 1.3) eine hen·orragende Leis­
tung. 

gut !1.7 2.0 2.3) eine Leistung. die erheblich 
über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt. 

befriedigend (2.7 3.0 3.3) eine Leistung. die durcl:­
schni ttlichen Anforderungen 
entspricht. -

ausreichend (3.7 -1.0 -1.3) eine Leistung. die trotz ihrer 
l\Iangel noch den Anforde­
rungen genügt. 

nicht 
ausreichend (-1.7 5.0) eine Leistung. die \\·egen 

erheblicher ::I.Iängel den 
Anforderungen nicht mehr 
genügt 

(2) Sofern Einzelnoten rechnerisch zusammengefasst 
werden(§ 26) und sich rechnerisch andere Dezimalnoten 
ergeben. ist auf die je\\·eils nächstgelegene Xotenstufe zu 
runden: bei der Dezimalstelle .5 ist auf die Dezimalstelle 
.3 zu runden. Die auf dem Zeugnis über die Feststel­
lungsprüfung auszm\·eisende Durchschnittsnote errech­
net sich aus den Dezimalnoten: hierbei \Ürd die Xote 
nicht gerundet. 

(3) Die Studierenden schreiben in jedem Semester in 
jedem Pflichtfach je zwei Klausuren. ·Das Studienkolleg 
kann weitere Klausuren in weiteren Fächern Yorsehen. 
Die Aufgabenstellung im zweiten Semester muss auf die 
Anforderungen in der Feststellungsprüfung yorbereiten. 

( -±J Wird eine einzelne Leistung \·ern·eigert oder sind 
Leistungen aus Yon der oder dem Studierenden zu \"Crtre­
tenden Gründen nicht beurteilbar. wird die einzelne Leis­
tung oder die Gesamtleistung wie eine nicht ausreichende 
Leistung be\\·ertet. 

(5) Hat eine Studierende oder ein Studierender aus \'011 

ihr oder ihm nicht zu Yertretenden Gründen Leistungs­
nachweise nicht erbracht. ist ihr oder ihm Gelegenheit zu 
geben. die Leistungsnachweise nachträglich zu erbrin­
gen. Im Eim·emehmen mit der Leitung des Studienkol­
legs kann die Lehrkraft den Leistungsstand der oder des 
Studierenden auch durch eine Prüfung feststellen. 

2. Abschnitt 

Feststellungsprüfung 

§ 11 
Z\•veck der Prüfung 

Durch die Prüfung \\ird festgestellt. ob die Studieren­
den die sprachlichen. fachlichen und methodischen Vor-

aussetzungen für ein Studium an deutschen Hochschulen 
:n den Studiengänger: erfüller:. die den Sch,Yerpunktkur­
sen zugeordnet- simL 

~ 12 
Zeit. Ort und Giiederung der Prüfung 

( l l Die· Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlicnen Teil. Sie findet am Ende des Z\Yeiten 
Semesters s:alt. ~ 19 .-'l.bs. ;3 bleibt unberühn. 

(21 An jPdem Studienkolleg finde: die Feststellungs­
prüfung in der Regd Z\\·eimal jährlich statt. 

§B 
P,üfongsanforderungen 

1 l l Durch die Prüfung \\·ird festgestellt. ob die Studie­
render: das Ziel der Studiennirbereitung !§ l Abs. 2) 
erreicht haben und im Stande sind. mit ,:crstandnis und 
hinreichender Selbstständigkeit ihre Kenntnisse darzule­
gen und einen \"organg. einen SachYerhalt oder einen 
Gedankenzusammentang zu erfassen und sich sprachlich 
angemessc·n damit auseinanderzusetzen. 

12) Soweit es die Behinderung einer oder eines Studie­
renden erfordert. kann der Prüfungsausschuss Vorberei­
tungszeiten und Prüfungszeiten angemessen Yerlangern 
oder sonstige Ausnahmer.. Yom Prüfungs\·erfahren zulas­
sen. 

§H 
Erkrankung. Versäumnis 

(li \Ver \\·egen einer Krankheit oder aus anderen zwin­
genden Gründen. die nicht Yon der oder dem Studieren­
den zu \·ertreten sind. d:e gesamte Prüfung oder einen 
Teil der Prüfung ;;ersaumt. kann die gesamte Prüfung 
oder den noch fehlenden Teil der Prüfung nachholen. 
Bereits abgelegte Teile der Prüfung \Wrden ge\,-ertet. Im 
Krankheitsfall hat die oder der Studierende um·erzüglich 
ein ärztliches Attest Yorzulegen. Andere Gründe für das 
Versäumnis sind um·erzüglich dem Prüfungsausschuss 
schriftlich mitzuteilen: andernfalls gilt die Prüfung als 
n:cht bestanden oder wird der fehlende Prüfungsteil \Yie 
eine nicht ausreichende Leistung ge\\·ertet. 

(2) Versaun:t die oder der Studierende einmal eine 
schriftliche oder eine mündliche Prüfung aus einem \'On 
ihr oder i~m zu ;;ertretenden Grund. so \\·ird sie \Üe eine 
nicht ausreichende Leistung be\Yertet: in den anderen 
Fällen ist die Feststellungsprüfung nicht bestanden. 

§ 15 
Verfahren bei Täuschungshandlungen 

und anderen 'Cnregelmaßigkeiten 

(1) Bedient sich eine Studierende oder ein Studierender 
zur Erbringung einer Leistung unerlaubter Hilfe. begeht 
sie oder er eine Täuschungshandlung. Bei geringem 
'Cnfang der Täuschungshandlung \\·ird der ohne Täu­
schung erbrachte Teil be\\·ertet: der übrige Teil \\·ird als 
nicht erbracht gewertet. Bei 1.;.mfangreicher Täuschungs­
handlung \\·ird die gesamte Leistung wie eine nicht aus­
reichende Leistung bewertet. Bei Cnklarhcit über den 
C'mfang der Tauschungshandlung \Yird die \Viedcrholung 
der Arbeit an.geordnet. In besonders schweren Fällen 
kann die oder der Studierende Yon der \\'eiteren Prüfung 
ausgeschlossen werden. 

(2) Werden Täuschungshandlungen erst nach Abschluss 
der Prüfung festgestellt. ist gemäß Absatz 1 zu verfahren. 
In besonders schweren Fallen kann die Bezirksregierung 
innerhalb \"On zwei Jahren die Prüfung als nicht bestan­
den und das Zeugnis für ungültig erklären. 

(3) Behindert die oder der Studierende durch sein Ver­
halten die Prüfung so sch\\·en\·iegend. dass es nicht mög­
lich ist. ihre oder seine Prüfung oder die anderer Studie­
render ordnungsgemäß durchzuführen. kann sie oder er 
\"On der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. 

(-1) Die Entscheidung in den Fällen der Absätze 1 und 3 
trifft der Prüfungsausschuss. 

(5) Wird in einem Teil der Prüfung die Leistung ver­
\\·eigert. wird dieser Prüfungsteil wie eine nicht ausrei­
chende Leistung ge\,·ertet. 



§ 16 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Prüfungen bildet die Leitung des Studien­
kollegs einen Prüfungsausschuss. der aus drei :.Vlitglie­
dern besteht: 

l. der Leitung des Studienkollegs oder in begründeten 
Fällen der ständigen Vertretung: sie nimr.it den Vorsitz 
wahr. 

2. zwei Lehrkräften des Studienkollegs. 

(2) Der Prüfungsausschuss trifft die Entscheidungen 
nach dieser Verordnung. so,,-eit nicht der Fachprüfungs­
ausschuss (§ 17) zuständig ist. 

(3) Die zuständige Dezernentin oder der zuständige 
Dezernent der Bezirksregierung kann Leitungen anderer 
Studienkollegs den Vorsitz übertragen oder selbst den 
Vorsitz übernehmen. 

(4) Aus zwingenden personellen Gründen wird an Stu­
dienkollegs an Fachhochschulen neben der oder dem Vor­
sitzenden nur eine Lehrkraft bestellt. 

§ 17 
Fachprüfungsausschüsse 

(1) Für die Prüfungsfächer in der mündlichen Prüfung 
bildet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
jeweils einen oder mehrere Fachprüfungsausschüsse. 

(2) Jeder Fachprüfungsausschuss besteht aus drei :\Iit­
gliedern: 

1. der oder dem Vorsitzenden. 

2. der Fachprüferin oder dem Fachprüfer. 

3. der Schriftführerin oder dem Schriftführer. 

(3) Aus zwingenden personellen Gründer, \Yird an Stu­
dienkollegs an Fachhochschulen neben der oder dem \-or­
sitzenden des Fachprüfungsausschusses nur die Fachprü­
ferin oder der Fachprüfer bestellt. § 29 bleibt unberührt. 

('±) Soweit nicht die oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses selbst den Vorsitz übernimmt. führt eine 
Lehrkraft des Studienkollegs den Vorsitz. 

(5) Fachprüferin oder Fachprüfer ist in der Regel die 
Fachlehrkraft. die die Studierende oder der. Studieren­
den unterrichtet hat. 

l 6 l Die zuständige Dezernentin oder der zuständige 
Dezernent der Bezirksregierung kann den Vorsitz über­
nehmen. 

§ 18 
Stimmberechtigung. Beschlussfassung. Gäste 

(1) Die :.\litglieder der gemäß§§ 16 und 17 eingerichte­
ten Prüfungsausschüsse sind stimmberechtigt. 

(2) Der Prüfungsausschuss und die Fachprüfungsaus­
schüsse sind beschlussfähig. ,,-enn alle ::.Vlitglieder an,,·e­
send sind. Sie beschließen mit der ::.Vlehrheit der abgege­
benen Stimmen. im Fall der Besetzung mit zwei ::.Vlitgiie­
dern einstimmig. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 

(3) Bei Zweifeln. ob ein ::.Vlitglied rnn der ::.\Iit,,-irkung in 
einem Ausschuss aufgrund Yon § 20 Ven,·altungsyerfah­
rensgesetz (V,\-VfG. XRW.) ausgeschlossen ist. oder bei 
Besorgnis der Befangenheit (§ 21 V,rVfG. XRW.l ent­
scheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus­
ses; ist die oder der Vorsitzende selbst betroffen. ent­
scheidet die Bezirksregierung. Wird das ::.\Iitglied eines 
Fachprüfungsausschusses ,-on der :Vlin\'irkung entbun­
den. ist ein neues ~Iitglied zu berufen. 

(4) Es sind berechtigt. bei mündlichen Prüfungen und 
der entsprechenden Beratung und Beschlussfassung 
anwesend zu sein: 

l. nicht an der Prüfung beteiligte Lehrkräfte des Stu­
dienkollegs. SO\Yeit dienstliche Gründe nicht ent­
gegenstehen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses kann Lehrkräften anderer Studienkollegs 
und Lehrpersonal der Hochschule. der das Studien­
kolleg angegliedert ist. die Teilnahme ermöglichen. 
sofern ein dienstliches Interesse gegeben ist. 

2. Beauftragte der Bezirksregierung. 
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3. \-ertreterinnen oder Vertreter der Hochschule. 

Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann mit Zustimmung der oder des Studierenden weitere 
Personen als Zuhörer bei der mündlichen Prüfung zulas­
sen. die jedoch an der Beratung und Beschlussfassung 
nicht teL:.nehmen dürfen. 

(5) Die ::\Iitglieder der Prüfungsausschüsse und die 
gemäß Absatz -1 Teilnahmeberechtigten sind zur Ver­
schv.-iegenheit über alle PrüfungsYorgänge wrpflichtet. 
Sie sind hierauf hinzuweisen. 

§ 19 
Wahl der Prüfungsfächer 

und Yorzeitige Feststellungsprüfung 

(1) So,\-eit die \\-ahl der Prüfungsfächer den Studieren­
den obliegt. teilen sie der Leitung des Studienkollegs 
spätestens eine Woche YOr Beginn der Prüfung schriftlich 
die ge,\-ählten Prüfungsfächer mit. 

Cl Studierende. denen in einzelnen Fächern die an der 
Hochsc!:rn:e geschriebenen Klausuren gemäß § 8 Abs. 3 
Kr. 3 angerechnet werden. sind auf Antrag ,-on der Teil­
nahme an der Feststellungsprüfung in diesen Fächern 
befreit. soweit die Klausuren mindestens mit der Xote 
ausreichend be\\-ertet worden sind. 

(3) Die Leitung des Studienkollegs lässt Studierende 
auf Antrag Yorzeitig zur Feststellungsprüfung im Ganzen 
oder in einzelnen Fächern zu. wenn ein erfolgreicher 
Abschiuss zu enYarten ist. 

(-1) Zur Yorzeitigen Feststellungsprükng im Ganzen 
,,-erden Studierende zugelassen. ,,-enn die bisherigen 
Leistungen in keinem Fach schlechter als befriedigend 
und im Durchschnitt gut sind. in einzelnen Fächern. 
\\-enn die bisherigen Leistungen in diesen Fächern min­
destens gut sind. 

§ 20 
\-ornote. Zulassung 

(l) \-or Beginn der Prüfung setzt die Fachlehrkraft für 
jede Studierende und jeden Studierenden in dem ,-on ihr 
oder ihm unterrichteten Fach die Vornote fest. Die Vor­
note beruht auf den Leistungen während des Semesters 
Yor der Prüfung. 

i2J Den Studierenden ,\-erden YOr Beginn der Prüfung 
alle \-ornoten mitgeteilt. 

(3) Eine Studierende oder ein Studierender wird nur 
dann nicht zur Prüfung zugelassen. wenn der Prüfungs­
ausschuss ,-orher mit den Lehrkräften beraten hat und 
da,-on überzeugt ist. dass die oder der Studierende die 
Prüfung nicht bestehen kann. 

§ 21 
Fächer der schriftlichen Prüfung 

(1) Die Fächer der schriftlichen Prüfung ergeben sich 
a:1s der Anlage. Von den Studierenden ist im Fach 
Deutsch und in zwei ,,-eiteren Fächern des Schwerpunkt­
kurses je eine schriftliche Arbeit anzufertigen. § 9 Abs. 7 
Satz 1 gilt entsprechend. 

(2) Die schriftliche Prüfu!1g dauert im Fach Deutsch 
drei bis Yier Zeitstunden. in allen anderen Prüfungsfä­
chern drei Zeitstunden. 

(3j Für Experimente. praktische Arbeiten und Gestal­
tungsaufgaben kann der Prüfungsausschuss die Arbeits­
zeit um höchstens eine Zeitstunde Yerlängern. 

§ 22 
Aufgabe!1 für die schriftliche Prüfung 

(1) Die Aufgaben müssen den Prüfungsanforderungen 
(§ 13) entspreche:r:.. Sie müssen aus den Lehn·eranstal­
tungen erwachsen. eindeutig formuliert. klar umgrenzt 
und in der ,-orgesehenen Zeit zu bearbeiten sein. 

(2) Für jedes Prüfungsfach legt die Fachprüferin oder 
der Fachprüfer der Leitung des Studienkollegs einen 
Aufgabem-orschlag ,-or. Diese genehmigt den Aufgaben­
Yorschlag. wenn er mit den Prüfungsanforderungen über­
einstimmt. Sie übermittelt der Bezirksregierung alle Auf­
gaben zur Kenntnis. Die Bezirksregierung kann sich die 
Genehmigung der Aufgaben ,-orbehalten. 
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§ 23 
Bem1:eilung der schriftlicher: Arbeiter: 

(1) Die schriftliche Prüfungsarbeit wird ;-on der 
zuständigen Facl:lehrkraft ko!·rigiert. begutachtet unci 
abschließend mit einer Xote und ei:'.lem XotemYe11: gemäß 
§ 10 Abs. 1 be\\·ertet. 

(~) Jede Arbeit \\·ird \·or: e:ner Z\\·e:teP. \·or;. der Leitung 
des Studienkollegs beauftragten Fachlehrkraft korri­
giert. Diese schließt sich ent\\·eder der Be\\·ertung an oder 
fügt eine eigeP.e Beurtei::.ung mit Be\\·ertung hi:'.lz'.l. 

(3) In den Fäilen, in de:'.len die beiden Fachlehrkräfte 
sich nicht auf eine Bewe:,tmgsnote einigen können. zieht 
die oder der \"orsitzende des Prüfur:gsausschusses eiP.e 
\\·eitere Fachlehrkraft zur Be\\·ertung hinzu. Die Be\\·er­
tung Kird im Rahmen der \·orgeschlager:en Xoten ciurch 
Mehrheitsbeschluss festgesetzt. 

(-!) ::\Iit der Zweitkorrektur gemäß s-\bsatz 2 und in den 
Fällen des Absatzes 3 kann die Bezirksregieru:'.lg Lehr­
kräfte andere· Studie:'.lkoliegs !:Jeauftragen. 

§ ~-± 
Fächer der m-Jndlicher. Prüfung 

(lJ Fächer der n:ündEchen Prü±:ur:g können al:e i!Il 
Sch,\·erpunktkurs unterrid:.teten Fäche::- sein. 

(2) Eine mündliche Prüfong fi:1det statt. 

a) wem:. ir. einem scl:riftlichen Fac!-1 die Yornote und die 
Kote der schri:tiicl:en Prüfung Yoneinander ab\\·ei­
chen und die Prüfung z:.i.r Festsetzu:1g der Er.dnote 
erforderlich ist. 

b) auf Wunsch der oder des Studierenden: ein Rücktrii:~ 
ist nur bis zu einem Tag Yor· der Prüfung möglich. 

§ ~5 
.-\ufgaben und Yerfahren 

bei de~r mü:1dlichen Prüfung 

(1) Der Fachprüfangsausschuss iegt den Studierenden 
schriftlich die Aufgabe der Prüfang ;-or. § 22 Abs. 1 gi:: 
entsprechend. 

(2) Die \·orbereitungszeit für die Studierenden beträgt 
b der Regel 30 :}.Iinuten. far riie mündlich Prüfung 20 
l\Enuter:. - ~ 

(3) Die mündlicr.e Prüfung wird grundsätzlich Yon der 
Fachprüferin oder dem. Fachprüfer durchgeführt. D:e 
oder der Vorsitzende des Fachpr:lfangsausschusses l:at 
das Recht. Fragen an die Studierende oder de:1 Studie­
renden zu richte:'.l und die Prüfung zein•.-eise sefost zu 
übernehmen. 

(-±J Die Fachprüferin oder der Fachprüfer schlägt die 
Kote für die Prüfungsleistung \·or. Der Fachprüfungsaus­
schuss berät über die einzelne:1 Prüfungsleistur:.ger. und 
setzt die Xote und einen Xotem.\·ert gemäß § 10 Abs. 1 
fest. 

§ :26 
Feststeaung des Prüfungsergebnisses 

(1) In Fächern. in d.er:.e:1 nicht geprüft "·ird. ist die Yor­
note gleichzeitig die Endnote. \\-ird ir. eine1:1 Facr: 
schriftlich geprüft. ergibt sich die Endnote aus dem 
arithmetischen :\litte} der Vornote. der Xote der schrift­
lichen Prüfung und in den Fällen des § 2-! Abs. 2 der 
mündlichen Prüfung. Wird in eir.em Fach nur m.ündlich 
geprüft. ergibt sich die Endnote aus dem arithmetischen 
Mittel der Vornote und der mündlichen Prüfung. Die 
Durchschnittsnote ergibt s:ch aus dem arithmetischen 
Mittel der festgesetzten Endnoten. 

(2) Der Prüfungsausschuss stellt nach Beendigung der 
mündlichen Prüfung die Prüfungsergebnisse fest und 
gibt sie den Studierenden bekannt. 

(3) Die Prüfung ist bestanden. \\·enn die oder der Stu­
dierende in allen Prüfungsfächern mindestens ausrei­
chende Leistungen erzielt hat. Bei nicht ausreichenden 
Leistungen in einem Fach kann die oder der Studierende 
an einer Xachprüfung teilnehmen. Für das \'erfahren gel­
ten die Bestimmungen für die Prüfung entsprechend. 

§ 21 
ZeLl.gnisse. Besche:nigungen 

(lJ Wer die Prüfung am Studienkolleg an einer l:-niYer­
sität bestanden hat. erhält ein Zeugnis. das zum Studium 
an eir.er Hochschule berechtigt. Wer die Prüfung am Stu­
ciier.kollE"g an einer Fachhochschule bestanden l:at. 
erhä~t eir.-Zeugnis. das zum Studium an einer Fachhoch­
schule berech:igt. Die Berechtigung erstreckt sich auf die 
Studiengänge. die dem besuchten Schwerpunktkurs 
zugeordnet sincL 

12) Wer die Prüfung nicht bes:anden hat oder das S:u­
dienkolleg \"erlassen muss. erhält eine Bescheinigung. 

!3) Eine entsp1·echend der Rahmenordnung für auslän­
dische Studienbe,\·erber. für den l:-nterricht an den Stu­
dienkollegs und für die Feststellungsprüfung (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz Yom 15. April 1994 in der 
)e,\·eils geltenden Fassung) in einem anderen Land der 
Bundesrepublik Deutschland abgelegte und bestandene 
Feststell:.mgspr-ii.fung \\·ird anerkannt. 

§ 28 
Wiederholung 

c 1 J Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal und in 
der Regel zum nächsten Prüfungstermin \\·iederholt \\·er­
den. Auf eine Wiederholungsprüfung in den Fächern. die 
bereits bestanden \\·urden. kann auf Antrag Yerzichtet 
v.·erden. 

(2) Eine bestandene Prüfung kann nicht ,dederholt 
\\·erden. 

13) Die Bezirksregierung kann auf Antrag der oder des 
Studierenden eine zweite-\Yiederholung zulassen. wenn 
besondere l:-mstände ,·orliegen. 

(4) \\"ird die nach dem e:·sten Semester abgelegte Fest­
stellungsprüfung nicht bes:anden. gilt die Prüfung als 
nicht unternommen !FreiYersuchl. Eine im Frei\·ersuch 
bestandene Prüfung.kann einmal und nur im Ganzen 
\\·iederhol: \\·erden. Die im ersten Frei\·ersuch erzielten 
Xoten \\·erden unwirksam. 

§ 29 
Xiederschriften 

(li -Cber alle Konferenzen und Beschlüsse des Prü­
fungsa~sschusses und der Fachprüfungsausschüsse und 
über die schriftEche ur:d mündliche Prüfung sind 
:!\iederschriften anzufertigen. 

12) In die ).iederschrift sind auch die die Entscheidung 
tragencien Gründe aufzunehmen. insbesondere wenn in 
Ausnar:mefällen \"On der: Regelbestimmungen abge,\-i­
chen ,erd. 

(3) Die Xiederschrift über eine mündliche Prüfung 
muss d:e Xamen der beteiligten Prüferinnen und Prüfer. 
Aufgaben. \'orbereitung und Yerlauf. Teilergebnisse und 
Gesam:ergebnis erkennen lassen. Das Abstimmungser­
gebnis ist in die Xiederschrift aufzunehmen. 

§ 30 
Prüfung 

ohne \·orherigen Besuch 
eines Studienkollegs 

(1) Studienbe,\·erberinnen und Studienbewerber im 
Sinne des § 1 Abs. 2. die ohne rnrherigen Besuch eines 
Studienkollegs die Feststellungsprüfung ablegen \\·ollen. 
melden sich Yerbindlich dazu bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf an. Der ::\Ieldung sind die Xachweise über Art 
und l:-mfang der über den Schulabschluss hinausgehen­
den Yorbereitung in den Fäcl::ern cies ge\\·ählten SchKer­
punktkurses beizufügen. 

(2) Xicht zugelassen \Yerden Studienbe,\·erberinnen 
und Studienbe,\·erber. 

aJ die bereits in cier Bundesrepublik Deutschland ein 
Studienkolleg besucht oder an einer Feststellungsprü­
fung teilgenom1:1en haben. 

bJ die den XachKeis über Art und l:-mfang der Vorberei­
tung nicht oder nicht ausreichend führen oder deren 
nachge,\·iesene Vorbereitung sie nicht in die Lage Yer­
setzt. an der Prüfung mit Aussicht auf Erfolg teilzu­
nehmen. 
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(3) "tber die Zulassung zur Prüfung entscheidet ciie 
Bezirksregierung Düsseldorf. Sie ,,-eist zugelassene 
Bewerberinnen und Bewerber zur Prüfung dem Studien­
kolleg ihrer Wahl zu. sofern dort der gewählte Sch,,-er­
punktkurs angeboten wird. 

3. Abschnitt 
Ergänzungsprüfung 

§ 31 
Allgemeines 

(1) Studienbewerberinnen und Studienbewerber. die 
nach bestandener Feststellungsprüfung ein Studium in 
einem Studiengang aufnehmen wollen. zu dem der aus­
ländische Bildungsnachweis. nicht aber der besuchte 
Schwerpunktkurs berechtigt. können eine Ergänzungs­
prüfung ablegen. 

(2) Die Anmeldung zur Ergänzungsprüfung ist ,-er­
bindlich. Die Studienbewerberinnen und Studienbe,ver­
ber legen bei der :lleldung zur Ergänzungsprüfung das 
Zeugnis über die bestandene Feststellungsprüfung und 
den Xachweis üq_er eine angemessene Vorbereitung auf 
die Prüfung ,-or. Cber die Zulassung entscheidet die Lei­
tung des Studienkollegs. 

§ 32 
Yerfahren 

(1) Die Ergänzungsprüfung findet im Rahmen der Fest­
stellungsprüfung zu denselben Terminen wie die Feststel­
lungsprüfung statt. Die Ergänzungsprüfung besteht aus 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung nach den 
Vorschriften des 2. Abschnitts dieser Verordnung. Sie 
erstreckt sich auf die Fächer des Schwerpunktkurses. 
dem der neu gewählte Studiengang zugeordnet ist. 
Bereits in der Feststellungsprüfu.'1.g erbrachte Leistungen 
werden angerechnet. 

(2) Die Endnote ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der Xote der schriftlichen Prüfung und der Xote 
der mündlichen Prüfung. In die Berechnung der Durch­
schnittsnote der Ergänzungsprüfung gehen in Fächern. 
die in der Ergänzungsprüfung nicht geprüft wurden. die 
Xoten aus der Feststellungsprüfung ein. 

(3) Zum Studium berechtigt das Zeugnis der Ergän­
zungsprüfung nur in Verbindung mit dem Zeugnis über 
die Feststellungsprüfung. 

(4) Eine nicht bestandene Ergänzungsprüfung kann 
einmal und in der Regel zum nächsten Prüfungstermin 
wiederholt werden. 

4. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 33 
Widerspruch. Akteneinsicht 

(1) Gegen Entscheidungen des Studienkollegs. die Ver­
waltungsakte sind. kann beim Studienkolleg Wider­
spruch eingelegt werden. Die Durchführung des Wider­
spruchs,-erfahrens richtet sich nach den geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. 

(2) Eine Studierende oder ein Studierender erhält auf 
Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakten. Der 
Antrag ist binnen eines :\Ionats nach der Bekanntgabe 
der Prüfungsentscheidung bei dem Studienkolleg zu stel­
len. 

§ 34 
Änderung ,·on Rechtsvorschriften 

Die Allgemeine Schulordnung (ASchO) in der Fassung 
der Bekanntmachung mm 25. Juni 2002 (GV. XRW. 
S. 314. her. S. 444) ,,ird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 
,.(7) In Bildungsgängen mit erwachsenen berufserfah­

renen Schülerinnen und Schülern sowie bei Studierenden 
an Studienkollegs sind deren Vorkenntnisse. Lebenser­
fahrung und Alter bei der Anwendung der Bestimmun­
gen dieser Verordnung zu berücksichtigen.·· 

§ 35 
In-Kraft-Treten. Aui3erkrafttre:en 

(1) Diese Yerorc.nung tritt am Tage nach der Verkün­
dung :n Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpi;.nkt treten außer Kraft: 
1 die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 

ausländische Studierende der Studienkollegs an wis­
senschaftlichen Hochschulen (Ausbildungs- und Prü­
fungsordnung gemäß § 26b Sch\-G - APO-StK­
WissHG) vom 18. September 1989 IG\~ XRW S. 518). 

2. die Vorläufige Ordnung der P1iifung zur Feststellung 
der Eignung ausländischer Studierender mit Zeugnis­
sen der Bewertungsgruppe II und III für die Aufnahme 
des Studiums an Fachhochschulen (RdErl. des Kultus­
ministeriums mm 31. 8. 1973 - BASS 13 - 73 Xr. 9). 

\3) Für diejenigen Studierenden. die sich zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens bereits in der Studiem-orbe­
reitung befinden oder zur Studiem-orbereitung oder zur 
Prüfung zugelassen sind. gelte!l die bisherigen Bestim­
mungen fort. 

Düsseidor:. den 8. AprE 2003 

Die :.\linisterin 
für Schule. Jugend und Kinder 

des Landes Xordrhein-Westfalen 

l.""te Schäfer 

Anlage 
Studienkollegs an "Cniversitäten 

Schwerpunktkurs T 
Vorbereitung auf technische. rr.athematische und natur­
,,-issenschaftliche Studiengänge (außer biologischen St-:.i.­
diengängen) 

Pflichtfächer 
Deutsch 
:\Iathematik und 1!1:formatik 
X a turwissenschaften (Physik/Chemie J 

Zusatzfächer 
Informatik 
Darstellende Geometrie ocier 
Technisches Zeichnen 
(für Studienbewerber für Studiengänge 
der Fachrichtungen :.\laschlnenbau. 
Bauwesen. Architektur) 
Technisches Zeich..-ien 
(für Studienbewerber für Studiengänge 
der Fachrichtung Elektrotechnik) 
Chemiepraktikum 
Elektrotechnik 
Englisch 

Fächer der schriftlichen Prüfung 

1. Deutsch 
2. :.\lathematik (einschl. Informatik) 
3. Physik oder Chemie 

Schwerpunktkurs )1 
Vorbereitung auf medizinische und 
biologische Studiengänge 

Pflichtfächer 
Deutsch 
X a turwissenschaften 
:.\Iathematik 

Zusatzfächer 
Lateinisch-griechische Wortkunde 
(für Studienbewerber für medizinische 
Studiengänge einschließlich Pharmazie) 
Informatik 
Englisch 

Wochenstunder. 
8-12 
8-12 
8-12 

2 
2 

1 

'l 

'l 

2 

Wochenstunden 
8-12 

12-16 
4-5 

'l 

2 
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Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. Biologie und/oder Chemie 
3. Physik oder :.\:Iathematik 

Schwerpunktkurs W 
Vorbereitung auf \\-irtschafts- und sozialwissenschaftli­
che Studiengänge 

Pflichtfächer 
Deutsch 
Mathematik und Informatik 
Volks\\-irtschaftslehre 
Betriebs\ürtschaftslehre oder Englisch 
Geschichte/Erdkunde ! 
Sozial \Üssenschaften 

Zusatzfächer 

\Vochenstunde!l 
8-12 
6-8 
6 
-l 

Betriebswirtschaftslehre -> 
Englisch 2 
Statistik -~ 
Informatik 2 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. ::\:Iathematik 
3. Volks\\-irtschaftslehre/BetriebS\\-irtschaftsleh::-e 

Schwerpunktkurs S/G 
Vorbereitung auf sprachliche. geistes\üssenschaftliche. 
künstlerische und gesellschafts\ÜssenschaftEche Stu­
diengänge 

Pflichtfächer 
Deutsch 

Geschichte 

je nach Fachrichtung: 

S-Kurs 

sprachliche Studiengänge 
(außer Deutsch) 

2. Fremdsprache 

(zur Wahl in der Regel 
Englisch. Französisch. 
Spanisch. Russisch: 
je\\-eils nur für Fortgeschrittene) 

3. Fremdsprache 

(eine Z\\-eite der o. g. Sprachen 
oder Latein) oder 
Sozialwissenschaften/Erdkunde oder 
Deutsche Literatur · 

Zusatzfächer 
l\Ia thema tik 
Deutsche Literatur 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. 2. Fremdsprache 
3. Geschichte oder 

Sozial\\-issenschaften! 
Erdk:mde oder · 
Deutsche Literatur 

G-Kurs 
geisteswissenschaftliche und 
künstlerische Studiengänge: 
Germanistik 

Deutsche Literatur bZ\\-. 
Englisch für Fortgeschrittene') 

Sozial\\-issenschaften; 
Erdkunde 

Zusatzfächer 
Latein 
Englisch 
Französisch 
Mathematik 

\\-ocr.enstunden 
10-1-l 

-l-6 

4-6 

-l-6 

' ... 

-l-6 

-l-6 

Fächer der schriftlichen Prüfung 

1. Deutsch 
2. Geschichte 
3. Deutsche Literatur 

bz\\-. Englisch ) oder 
Sozial \\-issenschaften!Erdkunde 

Studienkollegs an Fachhochschulen 
Schwerpunktkurs TI 
Vorberei:ung auf tec:-,r..ische und :.ngenieun\-issenschaft­
liche Studiengänge an Fachhochschulen 

Pflichtfächer 
Deutsch 
::\Iathematik und Informatik 
X atunüssenschaften 
Technisches Zeichnen 

Zusatzfächer 

\\·ochenstunden 
8-12 
6-8 
8 
-l 

Informati~ (soweit nicht Pflichtfach) -> 
Techn. Ze1chne!l einschl. CAD 
{sO\wit nicht Pflichtfach) -~ 
Englisch 2 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. }Iathematik einschließlich Informatik 
3. Physik oder Chemie 

Schwerpunktkurs WW 
\·orbereitung auf \Yirtschafts\üssenschaftliche Studien­
gänge an ?achhochschulen 

Pflichtfächer 
Deutsch 

\\·ochenstunden 
8-12 

l\Iathematik und Informa:ik 
Yolks\\-irtschafts- und 
Betriebswirtschaftslehre 
Informationstechnologie 1..a:d Informatik 
Englisch 

Zusatzfächer 
Wirtschaftsgeschichte 
Wirtschaftsgeographie 
Geschichte/Erdkunde !Sozial\\-issenschaften 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. }Ia:hematik einschließlich Informatik 

6-8 

6 
-l 
-l 

2 -~ 
') 

3. \·olkswirtschafts- 1..;nd Betriebs\\-irtschaftslehre 

Schwerpunktkurs GD 
Vorbereitung auf gestalterische und künstlerische Stu­
diengä!lgE' an Fachhochschulen 

Pflichtfächer 
Deutsch 
:'.\-Iathematik 
Gestal tung!Design 
PhYsik 
Computerunterstütztes Gestalten 

Zusatzfächer 
Informationstechnologie und Informatik 
Englisch 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. }Iathematik oder PhYsik 

\Yochenstunden 
8-12 
-l 
6 
6 
-l 

') 

3. Gestaltung/Design oder Computer­
unterstütztes Gesta:ten 

Schwerpunktkurs SW 
Vorbereitung auf soziah\-issenschaftliche und gesell­
schafts\dssenschaftliche Studiengänge an Fachhoch­
schulen 

Pflichtfächer 
Deutsch 
}Iathemaük 
GesellschaftS\Yissenschaften 
Pädagogik/Psychologie 
Soziologie 
Rechtskm~de 

\Yochenstunden 
10-12 

-l 
8 
3 
3 
2 
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Zusatzfächer 
Informationstechnologie 
und Informatik 
Englisch 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. :\Iathematik 
3. Gesellschafts\Üssenschaftcn 

Schwerpunktkurs Dt 

4 

4 

\·orbereitung auf die Studiengänge Diplom-Dolmetscher 
und Diplom-Ubersetzer an Fachhochschulen 

Pflichtfächer \Yochenstunden 

Deutsch 
2. Fremdsprache 
(Englisch oder Französisch: 
je\Yeils nur für Fortgeschrittene) 

:.;_ Fremdsprache 
(Englisch oder Französisch 
oder Spanisch) 
Informationstechnologie und Informatik 

Zusatzfächer 
Sozial- und Wirtschaftskunde 
Rechtskunde 
Einführung in studienreleYante 
Anwenderprogramme 

Fächer der schriftlichen Prüfung 
1. Deutsch 
2. Erste Fremdsprache 
3. Zweite Fremdsprache 

12-1-l 
3 

6 

4 

') 

') 

2 

- GV. XRW. 2003 S. 224. 

74 
Berichtigung 

der Satzung des Altlastensanierungs­
und Altlastenaufbereitungsverbandes 

Nordrhein-Westfalen 
vom 1. April 2003 (GV. ~RW. S. 218) 

In § 4 Abs. 1 ,\·ird die Angabe .. 100.000.-·· durch die 
Angabe ,.100.000.-- €'" und in§ 8 Abs. 3 wird die Angabe 
,,250.000.-·· durch die Angabe .. 250.000.-- €'· ersetzt. 

- GV. XRW. 2003 S. 231. 
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